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Anhang 1 B 

Stand: 1. Januar 2024 
 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 

genannten Finanzprodukten 
 

 
 

Name des Produkts: Social Responsibility Funds - Global Engagement 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900BBOIUAVUB2KF58 

 
 

ÖÖkologische und/oder soziale Merkmale 
 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

☐  Ja  ☒  Nein  

☐  Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit ei-
nem Umweltziel getätigt:  % 

 
☐  in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig einzu-
stufen sind 

 
☐   in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind 

☐  Es werden damit öökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen an-
gestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von % an nachhalti-
gen Investitionen 

 
☐  mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig einzu-
stufen sind 

 
☐  mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind 

 
  mit einem sozialen Ziel 

 
☐  Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-
nem sozialen Ziel getätigt: % 

 

☒  Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber kkeine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 
 

Eine nachhaltige Inves-
tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-
keit, die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-
len Ziele erheblich beein-
trächtigt und die Unter-

nehmen, in die investiert 
w ird, Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-

mensführung anwen-
den. 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-
nung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 
Verordnung ist kein Ver-
zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-
tigkeiten festgelegt. 
Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Umwelt-
ziel könnten taxonomie-
konform sein oder nicht. 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale wer-
den mit diesem Finanzprodukt beworben?
Der Social Responsibility Funds – Global Engagement setzt bei seinen 
Aktieninvestments bevorzugt auf globale und gross kapitalisierte Unternehmen, 
die im Durchschnitt ein mittleres oder besseres ESG-Risiko Profil (ESG 
Scoreing)aufzeigen.

Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Scores sowie 
zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-relecvanten Themen innerhalb 
der Unternehmen werden Daten von Refinitiv herangezogen.

Der von Refinitv berechnete ESG Score untersucht anhand von drei Bereichen 
(Pillars) und 10 Sukategorien (Categories) Faktien, die für eine die Analyse 
berücksichtig werden können:

Environment (Umwelt / Ökologie)
- Innovation
- Emmisionen
- Ressourcenverbrauch

Social (Soziales)
- Mitarbeiter
- Menschenrechte
- Gemeinschaft / Gesellschaft (Community)
- Produkteverantwortung

Governance (Unternehmensführung)
- Management
- Aktionäre / Eigentümer
- CRS Strategie (Corporate Social Responsibility)

Die Gewichtung / Berücksichtigung der Unternehmensfürung (Governance) ist für 
alle Unternemern über verschiedenen BRanchen / Industriezwiege einheitlich und 
ein wichtiges Merkmal zur Einschätzung der mit einem Investment verbundenen 
finanziellen und ESG-Risiken.

Bei den ökologischen (Environment) und sozialen (Social) Merkmalen zielt die 
Analyse auf die für den Sektor materiellen Risiken ab und ist entwprechend je nach 
Sekor unterschieldlich gewichtet bzw. legt unterschiedliche Schwerpunkte. 

Im produzierenden Gewerbe (Bsp. )ist neben sozialen Faktoren auch stets der 
Ressourcenverbrauch ein Risikofaktor. Deshalb bezieht die Analyse ökologische 
Merkmale in die Analyse ein, wie z.B.
- Ausstoss von Treibhausgasen und Treibhausgasintensität (Emmisionen)
- Wasser und Energy (Ressourcenverbrauch
- Produktentwicklung (Innovation)
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Bei Dienstleistungsunternehmen (Bsp. ) haben aufgrund ihrer Aktivitäten deutlich 
niedrigere Auswirkungen auf die Umwelt, bei Ihnen stehen soziale Merkmale im 
Vordergrund, wie z.B.
- Arbeitsplatzsicherheit (Mitarbeiter)
- Kinder- oder Zwangsarbeit (Menschenrechte)
- Geschäftsethik (Gemeinschaft / Gesellschaft) (Community)
- Datenschutz und Produktequilität (Produkteverantwortung)

Der Fonds legt damit einen Schwerpunkt auf die Berücksichtigung relevanter 
ökologischer und sozialer Risiken, die von Unternehmen zu Unternehmen variieren 
können. Der Fonds versucht nicht nur ökologische Risiken dadurch zu vermeiden, 
in dem in Unternehmen investiert wird, deren ökologische Risiken bereits auf Basis 
der Tätigkeit des Unternehmens niedrig sind, sondern berücksichtigt auch 
Unternehmen, welche die mit dem Geschäftsmodell verbundenen ökologischen 
und sozialen Risiken durch geeignete Managementpolitik / Unternehmensführung 
begrenzen und reduzieren.

Zusätzlich existieren umfassende Ausschlüsse, die dem Fonds eine Vielzahl an als 
allgemein kritisch angesehene Investments verbieten.

Ausschlüsse: (hier orientiert sichd er Fonds an den Anlagerichtlinien des 
Schweizerischen Roten Kreuzes):
- Nuklearenergie
- Kohleindustrie
- Ölindustrie
- Produktion Nuklearwaffen, Minen, biologische und chemische Waffen sowie 
Streubomben (kontroverse Waffen
- Produktion von Tabak
- Pornografie
- Glücksspiel

Zusätzlich sieht der Teilfonds wir von Investitionen in Unternehmen ab, wenn 
schwere Verstösse gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt 
wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände 
vorhanden ist

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Errei-
chung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die 
durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?
Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-
Risiken sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken 
innerhalb der Unternehmen werden von Refinitiv umfassende Analysen 
herangezogen. 

Refinitv fasst die Ergebnisse ihrer Analysen gesamthaft in einem ESG 
Score zusammen, der von 0 bis 100 reicht, wobei 100 der beste Score ist. 
(Details unter: https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-
scoresESG Scores)

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-
sen, inw ieweit die mit 

dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale 

erreicht werden.
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Der Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement weisst im 
Durchschnitt mindestens einen ESG Score von 70 aufs.

Im Rahmen des Investmentprozesses wird geprüft inwiefern die 
Unternehmen, in die investiert wird, ihren Risiken hinsichtlich Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung Rechnung tragen und diese, wenn 
möglich minimieren.

Ausschlüsse (hier orientiert sichd er Fonds an den Anlagerichtlinien des 
Schweizerischen Roten Kreuzes):
- Nuklearenergie
- Kohleindustrie
- Ölindustrie
- Produktion Nuklearwaffen, Minen, biologische und chemische Waffen 
sowie Streubomben (kontroverse Waffen
- Produktion von Tabak
- Pornografie
- Glücksspiel

Die folgenden Grundsätze werden beim Ausschluss eines Unternehmens 
angewandt, das in einer oder mehreren der vorgenannten 
ausgeschlossenen Branchen tätig ist: 
- Ausgeschlossen sind Unternehmen, deren Aktivitäten in einer der 
ausgeschlossenen Branchen 5% ihres Gesamtumsatzes oder 5% ihrer 
Einkünfte übersteigen

Zusätzlich sieht der Teilfonds von Investitionen in Unternehmen ab, bei 
denen schwere Verstösse gegen die Prinzipien des UN Global Compact 
festgestellt wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung 
der Missstände vorhanden ist.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fi-
nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologi-
schen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

o Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswir-
kungen handelt es sich 

um die bedeutendsten 
nachteiligen Ausw irkun-
gen von Investitionsent-

scheidungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäfti-
gung, Achtung der Men-

schenrechte und Be-
kämpfung von Korrup-
tion und Bestechung.
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o Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leit-
prinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte in Einklang?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest-
gelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Zie le der EU-Taxonomie nicht er-
heblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kri-
terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

☒ Ja, im Teilfonds werden im Rahmen des Artikel 7 der Verordnung (EU) 
2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang 1 der Tabelle 
I der Verordnung (EU) 2022/1288 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. April 2022 berücksichtigt: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, 
Abfall, sowie Soziales und Beschäftigung.  Die Portfolio Manager greifen zur 
Identifikation, Messung und Bewertung von nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen auf die externen Analysen der ESG-Agenturen, 
öffentliche Dokumente der Unternehmen sowie auf Notizen aus direkten Dialogen 
mit den Unternehmenslenkern zurück. Die nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen können so umfangreich analysiert und bei 
Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden bei der 
Nachhaltigkeitsbewertung von Investitionen verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte 
in Abhängigkeit von ihrer Relevanz für das jeweilige Geschäftsmodell gewichtet. 
So ist zum Beispiel die Relevanz von Treibhausgasemissionen bei besonders CO2-
intensiven Sektoren deutlich höher, als in weniger CO2-intensiven Sektoren.   Das 
regelmäßige Reporting der Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Basis der von der 
Ratingagentur Reuters bereitgestellten Rohdaten. Details dazu unter: 
https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores 

☐ Nein, 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?
Der Social Responsibility Funds – Global Engagement ist ein aktiv verwalteter 
Teilfonds mit globalem Fokus auf grosskapitalisierte Unternehmen. Der Teilfonds 
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kann ausnahmsweise auch in kurzlaufende Anleihen und Liquidität investieren. 
Zudem können Derivate zur Liquiditäts- und Risikosteuerung eingesetzt werden

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erreichung eines langfristigen und 
nachhaltigen Wertzuwachses auch einen weiteren nachhaltigen Effekt, 
insbesondere für humanitäre und soziale Projekte mit regionaler Wirkung, zu 
erzielen und dies mit einem Teil der Ausschüttung zu unterstützen.

Alle im Teilfonds vertretenen Unternehmen haben strenge Nachhaltigkeitskriterien 
(ESG) zu erfüllen. Es handelt in erster Linie um einen Aktienfonds mit 
Schwerpunktregionen Europa, USA und Schwellenländer sowie einer Fokussierung 
auf dividendenstarke, gross kapitalisierte Unternehmen. Der Teilfonds kann 
ausnahmsweise auch in kurzlaufende Anleihen und Liquidität investieren.

Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Risiken sowie 
zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken innerhalb der 
Unternehmen werden von Refinitiv umfassende Analysen herangezogen. Details 
dazu unter: https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores

Nachhaltige Investments im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 sind nicht 
explizit vorgesehen.

Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 
6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, 
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?
Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-
Risiken sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken 
innerhalb der Unternehmen werden von Refinitiv umfassende Analysen 
herangezogen. 

Refinitv fasst die Ergebnisse ihrer Analysen gesamthaft in einem ESG 
Score zusammen, der von 0 bis 100 reicht, wobei 100 der beste Score ist. 
(Details unter: https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-
scoresESG Scores)

Der Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement weisst im 
Durchschnitt mindestens einen ESG Score von 70 aufs.

Im Rahmen des Investmentprozesses wird geprüft inwiefern die 
Unternehmen, in die investiert wird, ihren Risiken hinsichtlich Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung Rechnung tragen und diese, wenn 
möglich minimieren.

Ausschlüsse (hier orientiert sichd er Fonds an den Anlagerichtlinien des 
Schweizerischen Roten Kreuzes):
- Nuklearenergie

Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur für 
Investitionsentscheidun-
gen, wobei bestimmte 

Kriterien w ie beispiels-
weise Investitionsziele o-
der Risikotoleranz be-

rücksichtigt werden.
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- Kohleindustrie
- Ölindustrie
- Produktion Nuklearwaffen, Minen, biologische und chemische Waffen 
sowie Streubomben (kontroverse Waffen
- Produktion von Tabak
- Pornografie
- Glücksspiel

Die folgenden Grundsätze werden beim Ausschluss eines Unternehmens 
angewandt, das in einer oder mehreren der vorgenannten 
ausgeschlossenen Branchen tätig ist: 
- Ausgeschlossen sind Unternehmen, deren Aktivitäten in einer der 
ausgeschlossenen Branchen 5% ihres Gesamtumsatzes oder 5% ihrer 
Einkünfte übersteigen.

Zusätzlich sieht der Teilfonds von Investitionen in Unternehmen ab, bei 
denen schwere Verstösse gegen die Prinzipien des UN Global Compact 
festgestellt wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung 
der Missstände vorhanden ist.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung 
dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen redu-
ziert?
Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 
um einen bestimmten Mindestsatz.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfüh-
rung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?
Investments in Unternehmen sind untersagt, wenn schwere Verstöße 
gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt wurden und keine 
überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände vorhanden ist.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfas-

sen solide Management-
strukturen, die Bezie-
hungen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergütung 
von Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der Steu-

ervorschriften.
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#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitio-
nen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale getätigt wurden. Der Mindestanteil dieser Investitionen 
beträgt 51%%.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als 
nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale um-
fasst folgende Unterkategorien: 
– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige In-

vestitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. Der Mindestanteil dieser In-
vestitionen beträgt 0%.

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber 
nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
erreicht?
Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und 
Absicherungs-zwecken einsetzen. Derivate werden nicht eingesetzt, um 
die durch das Finanzpro-dukt geförderten ökologischen oder sozialen 
Merkmale zu erreichen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?
Das Hauptziel dieses Teilfonds ist es, zur Verfolgung der E/S-Merkmale 
beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen 
Mindestanteil seines Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung (2020/852) 
zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in 
Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-Taxonomie-

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

#1A Nachhaltige 
Investitionen

Taxonomiekonform

Sonstige 
Umweltziele 

Soziales
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

#2 Andere 
Investitionen

Die Vermögensallo-
kation gibt den jeweili-
gen Anteil der Investitio-
nen in bestimmte Ver-
mögenswerte an. 

Taxonomie-konforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivitä-
ten der Unternehmen, 
in die investiert w ird, 
w iderspiegeln 

- Investitionsausga-
ben (CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der Un-
ternehmen, in die in-
vestiert w ird, aufzei-
gen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in 
die investiert wird, w i-
derspiegeln.
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Verordnung (2020/852) als ermöglichende bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft 
werden.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tä-
tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 in-
vestiert?

☐  Ja
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒  Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Inves-
titionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Me-
thode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzpro-
dukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Kon-
formität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsan-
leihen umfassen.

Taxonomiekonform: Fossiles 

Gas

% Taxonomiekonform: Fossiles 

Gas

%

Taxonomiekonform: Kern-

energie

% Taxonomiekonform: Kern-

energie

%

Taxonomiekonform (ohne fos-

siles Gas und Kernnergie):

0% Taxonomiekonform (ohne fos-

siles Gas und Kernnergie):

0%

Andere Anlagen: 100% Andere Anlagen: 100%

                                             

1 Tätigkeiten im Bereich f ossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonf orm, wenn sie zur Ein-
dämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU -Taxonomie erheblich beeinträchtigen 
– siehe Erläuterung am linken Rand. Die v ollständigen Kriterien f ür EU-taxonomiekonf orme Wirtschaf tstätigkeiten 
im Bereich f ossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission f est-
gelegt.

Mit Blick auf die EU-Ta-
xonomiekonformität 
umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas die Be-
grenzung der Emissio-
nen und die Umstellung 
auf erneuerbare Energie 
oder CO2-arme Kraft-
stoffe bis Ende 2035. 
Die Kriterien für Kern-
energie beinhalten um-
fassende Sicherheits-
und Abfallentsorgungs-
vorschriften.

Ermöglichende Tätig-
keiten wirken unmittel-
bar ermöglichend da-
rauf hin, dass andere 
Tätigkeiten einen we-
sentlichen Beitrag zu 
den Umweltzielen leis-
ten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-ar-
men Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen.

40%

0%0%0%

100%

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernnergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernernergie)
Nicht
taxonomiekonform

0%

0%0%0%

100%

2. Taxonomiekonformität der 
Investitionen ohne 
Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernnergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernernergie)
Nicht
taxonomiekonform

0%
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* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositi-
onen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätig-
keiten und ermöglichende Tätigkeiten?
Übergangstätigkeiten: 0%
Ermöglichende Tätigkeiten: 0%

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ei-
nem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber 
keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind beläuft sich auf 0%

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitio-
nen?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber 
keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Der Mindestanteil sozial nachhaltiger Investitionen beläuft sich auf 0%

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, wel-
cher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökolo-
gischen oder sozialen Mindestschutz?
Hierunter fallen Absicherungsinstrumente, Investitionen zu 
Diversifikationszwecken (zum Beispiel andere Investmentfonds), Investitionen, für 
die keine Daten vorliegen und Barmittel. 

"#2 Andere Investitionen" dienen insbesondere zur Diversifikation des Teilfonds 
und zur Liquiditätssteuerung, um die in der Anlagepolitik beschriebenen
Anlageziele zu erreichen. 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale bei "#1 auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtete Investitionen" verwendet werden, finden bei "#2 Andere
Investitionen" keine systhematische Anwendung
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob 
dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

☐  Ja,
☒  Nein

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
ausgerichtet?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Fonds auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet 
ist.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf 
die Indexmethode sichergestellt?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Fonds auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet 
ist.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 
breiten Marktindex?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Fonds auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet 
ist.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 
eingesehen werden?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Fonds auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet 
ist.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 
www.ethenea.com/esg_doc_tp


